
 

 

N i e d e r s c h r i f t 

WahlA/IX/04 
 

 
Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschusses der Gemeinde Rosendahl am 30.01.2020 
im Sitzungssaal des Rathauses, Osterwick, Hauptstraße 30, Rosendahl. 
 

Anwesend sind: 
 
Die Ausschussvorsitzende 
 
Roters, Dorothea Allgemeine Vertreterin    
 
Die Beisitzer 
 
Friemel, Christian       
Hemker, Leo       
Kreutzfeldt, Klaus-Peter       
Lanksch, Gerhard       
Lethmate, Frederik Maximi-
lian 

      

Reints, Hermann       
Schulze Baek, Franz-Josef       
Söller, Hubertus       
Strahl, Gerd       
Tendahl, Ludgerus       
 
Von der Verwaltung 
 
Stauvermann, Martin Produktverantwortlicher    
Illerhues, Henning Sachbearbeiter    
Heitz, Marco Schriftführer    
 
 
 
Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr 
 
Ende der Sitzung: 19:52 Uhr 
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T a g e s o r d n u n g 
 
Wahlleiterin Roters begrüßt die Beisitzer des Wahlausschusses und Vertreter der Verwal-
tung. Die Allgemeine Zeitung habe sich zur heutigen Sitzung entschuldigt. 
 
Sie stellt fest, dass die Einladung zur Sitzung mit Datum vom 20. Januar 2020 form- und 
fristgerecht erfolgt sei. 
 
Hiergegen erhebt sich kein Widerspruch.  
 
Wahlleiterin Roters führt aus, dass die Beschlussfähigkeit grundsätzlich vorliege; sie sei 
auch gemäß § 6 Abs. 2 KWahlO ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mitglieder 
gegeben. 
 
Die zusätzliche Sitzung des Wahlausschusses sei aufgrund der zwischenzeitlich eingetrete-
nen neuen Rechtslage notwendig geworden.  
 

1 Einwohner-Fragestunde gemäß § 27 Abs. 10 GeschO (1. Teil) 

  

 Einwohner waren nicht anwesend.  

 

 

2 Anfragen der Ausschussmitglieder gemäß § 27 Abs. 9 GeschO (1.Teil) 

  

 Es werden keine Anfragen von den Ausschussmitgliedern gestellt.  

 

 

3 Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus öffentlichen Ausschusssit-

zungen 
  

 Die Sitzung des Wahlausschusses wurde durch Aushang öffentlich bekannt gemacht 
(§ 6 Abs. 2 Satz 1 KWahlO).  

 

 

4 Genehmigung der öffentlichen Niederschrift gemäß § 24 Abs. 5 GeschO 

  

 Wahlleiterin Roters fragt, ob es Einwendungen gegen die Niederschrift über die Sit-
zung des Wahlausschusses WahlA/IX/03 vom 11. September 2019 gibt und ergänzt, 
dass eine Unterzeichnung der Sitzungsniederschrift auch für die heutige Sitzung 
durch die Mitglieder des Wahlausschusses nicht erforderlich sei. Erst bei der nächs-
ten Sitzung (Zulassung der Wahlvorschläge für die Wahlbezirke) sei die Niederschrift 
nach § 28 Abs. 6 KWahlO entsprechend einem vorgegebenen Muster zu erstellen 
und von allen anwesenden Mitgliedern zu unterzeichnen. 
 

Wortmeldungen erfolgen nicht, anschließend fasst der Ausschuss folgenden Be-

schluss:  

 

 Die Niederschrift über die Sitzung des Wahlausschusses WahlA/IX/03 wird hiermit 
formal genehmigt.  

 

 Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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5 Erneute Einteilung des Wahlgebietes der Gemeinde Rosendahl in Wahlbezirke 

für die Kommunalwahl 2020 gemäß § 4 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) 

Vorlage: IX/815 
  

 Ausschussvorsitzende Roters verweist auf die Sitzungsvorlage IX/815 und gibt Er-
läuterungen. Sowohl für die Sitzung am 11.09.2019 als auch für die heutige Sitzung 
sei die Einteilung nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen worden. Es 
handele sich um einen Entwurf, also einen Vorschlag – andere rechtssichere Varian-
ten seien somit möglich. Oberster Leitgedanke sei, die Kommunalwahl 2020 so vor-
zubereiten und durchzuführen, dass Rechtskonformität gewahrt werde und die Wah-
len nicht durch Klagen anfechtbar würden. Das durch das im Grundgesetz manifes-
tierte Gebot – Grundsatz der Gleichheit der Wahl – enge dabei den Beurteilungs-
spielraum des Wahlausschusses maßgeblich ein. Dreh- und Angelpunkt sei die Ein-
haltung der Abweichungsgrenze von plus/minus 15 % der Einwohnerzahl von der 
durchschnittlichen Einwohnerzahl – und das in jedem Wahlbezirk. Weitere Eintei-
lungsgrundsätze, wie z.B. die Wahrung räumlicher Zusammenhänge, müssten sich 
diesem Gebot unterordnen. 
 
Eine Abweichung davon erfordere Rechtfertigungsgründe im Sinne des Verfas-
sungsgerichtsurteils und hier seien die Schranken sehr hoch gezogen. Die geforder-
te ausführliche Begründung im Falle einer abweichenden Beschlussfassung müsse 
im Rahmen der Beschlussfassung entsprechend dokumentiert werden. Änderungs-
vorschläge seien möglich, aber auch hierbei müsse das geforderte Prüfschema an-
gewendet werden. 
 
Ausschussmitglied Söller teilt für die CDU-Fraktion mit, dass eine erneute Verände-
rung der Wahlbezirke 6 und 7, aufgrund der Zusammengehörigkeit, erfolgen solle.  
 
Ausschussvorsitzende Roters teilt mit, dass der Antrag der CDU-Fraktion nach dem 
bekannten Prüfschema zur Erlangung einer Rechtssicherheit durch die Verwaltung 
geprüft worden sei mit dem Ergebnis, dass der Antrag der CDU-Fraktion rechtlich 
möglich sei. 
 
Ausschussmitglied Lethmate geht auf den Vorschlag der CDU-Fraktion ein und führt 
aus, dass konkrete Änderungsvorschläge in der Sitzung vorgebracht werden sollten. 
Entsprechend habe es zu dem Vorschlag der CDU-Fraktion keine interfraktionelle 
Rücksprache mit den weiteren Fraktionen des Rates der Gemeinde Rosendahl ge-
geben. Das Angebot zu entsprechenden Gespräche werde gemacht, mit der Konse-
quenz, dass eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt gegebenenfalls 
erst in einer weiteren Sitzung des Wahlausschusses stattfinden könne.  
 
Ausschussvorsitzende Roters stellt klar, dass möglichst eine zeitnahe Beschlussfas-
sung erfolgen solle, um dem Kreis Coesfeld die entsprechenden Daten zur Verfü-
gung stellen zu können und eine Weiterarbeit zu ermöglichen.  
 
Produktverantwortlicher Stauvermann geht auf den Vorschlag der CDU-Fraktion ein 
und führt aus, dass die Verlegung der Bauerschaft Horst aus dem Wahlbezirk 7 in 
den Wahlbezirk 6 grundsätzlich möglich sei, wenn die Haus-Nr. 63-80 der Holtwicker 
Straße mit in den Wahlbezirk 6 verlegt würden. Durch diese Änderung sei auch der 
flächenmäßige Zusammenhalt gewährleistet. Da der Wahlbezirk 6 dann aber an 
Einwohnern und Wahlberechtigen zu groß werde, sollen lt. Antrag der CDU-Fraktion 
die Straßen Eichenkamp und die Midlicher Straße von Haus-Nr. 50 – 102 gerade 
und 23 – 37 ungerade dem Wahlbezirk 7 zugeschlagen werden. Auch diese Ände-
rung sei mit den Rechtsvorschriften abgestimmt und möglich. 
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Ausschussmitglied Lethmate führt aus, dass das Hauptanliegen der CDU-Fraktion 
sei, eine Mischung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen auch in landwirtschaft-
lich geprägten Gebieten zu erreichen.  
 
Ausschussmitglied Reints teilt für die B´90/Die Grünen-Fraktion mit, dass die Verwal-
tung eine korrekte Aufteilung der Wahlbezirke vorgenommen habe und dem Be-
schlussvorschlag zugestimmt werde. Auf persönliche Befindlichkeiten dürfe bei der 
Einteilung der Wahlbezirke keine Rücksicht genommen werden.  
 
Ausschussmitglied Kreutzfeldt teilt für die SPD-Fraktion mit, dass eine Notwendigkeit 
einer neuerlichen Neuordnung nicht ersichtlich sei und der Vorschlag der CDU-
Fraktion abgelehnt werde. 
 
Ausschussmitglied Lethmate macht deutlich, dass den Bürgern die neue Ausrichtung 
der Wahlbezirke nachvollziehbar gemacht werden solle.  
 
Produktverantwortlicher Stauvermann teilt mit, dass durch die Anwendung des neu-
en Prüfschemas mit der 15 %-Formel die Wahlberechtigen für Darfeld nicht ausrei-
chend seien und deshalb die Entscheidung zur Verschiebung der Wahlbezirke ge-
troffen worden sei.  
 
Ausschussmitglied Hemker teilt mit, dass den betroffenen Osterwicker Wahlberech-
tigten das zu nutzende neue Wahllokal besonders bekannt gemacht werden soll.  
 
Produktverantwortlicher Stauvermann führt aus, dass auf den Benachrichtigungskar-
ten der betroffenen Wahlberechtigten durch eine Markierung explizit auf das betref-
fende Wahllokal aufmerksam gemacht werden soll. 
 
Ausschussmitglied Lethmate geht auf die Ermöglichung von Ausnahmen von den 
Empfehlungen des Verfassungsgerichtshofes und Abweichungen in einzelnen Wahl-
bezirken ein.  
 
Produktverantwortlicher Stauvermann macht deutlich, dass Abweichungen mit dem 
Kreiswahlleiter besprochen worden seien. Die 15 %-Regel solle möglichst ange-
wandt werden und eine Begründung über eine Abweichung sei auch wohl schwierig 
zu fixieren. Ausschussvorsitzende Roters verweist als negatives Beispiel auf die Be-
richterstattungen zur Anfechtung der Wahl in Cottbus im vergangenen Jahr. 
 
Ausschussmitglied Schulze Baek führt aus, dass eine Reduzierung der Wahlbezirke 
diese Problemlage hätte vermeiden können.  
 
Ausschussmitglied Kreutzfeldt ergänzt, dass die Reduzierung der Anzahl der Wahl-
bezirke nur durch die Reduzierung der Ratsmandate möglich gewesen wäre. Aus-
schussvorsitzende Roters ergänzte hierzu, dass die Frist zur Verringerung der 
Ratsmandate bereits abgelaufen sei.  
 
Ausschussmitglied Söller unterstellt dem Verfassungsgerichthof NRW eine man-
gelnde Informationspolitik. Zur Verdeutlichung trug er Beschlüsse der Stadt Vreden 
und der Gemeinde Havixbeck vor, die anstelle der Anwendung der 15 %-Regelung 
eine für die jeweilige Kommune mögliche Begründung zur Beibehaltung der bisheri-
gen Bezirkseinteilung beinhaltete. 
 
Ausschussvorsitzende Roters führt aus, dass zu den genannten Beispielen keine 
Informationen vorlägen.  
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Ausschussmitglied Schulze Baek teilt mit, dass die Einteilung der Wahlbezirke der 
Gemeinde Rosendahl für die Kommunalwahl 2020 mit Ausnahme der Änderungs-
wünsche der CDU-Fraktion mitgetragen werde.  
 
Ausschussmitglied Lethmate betont, dass der Wahlausschuss eine Entscheidung zu 
der Einteilung der Wahlbezirke der Gemeinde Rosendahl für die Kommunalwahl 
2020 treffe. Entsprechend hätten seiner Meinung nach aktuelle Zahlwerte bei der 
Einteilung der Wahlbezirke zugrunde gelegt werden sollen.  
 
Produktverantwortlicher Stauvermann führt aus, dass der 30. April 2019 als Stichtag 
zur Ermittlung der Verteilung in den einzelnen Wahlbezirken verbindlich festgelegt 
worden sei und Eventualitäten mit eingerechnet seien.  
 
Ausschussmitglied Lethmate spricht nochmals die Gesprächsbereitschaft der CDU-
Fraktion an die anderen Fraktionen aus.  
 
Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.  
 

Anschließend fasst der Ausschuss folgenden Beschluss:  

 

 1. Der am 11. September 2019 gefasste Beschluss des Wahlausschusses zur 
Einteilung des Wahlgebietes der Gemeinde Rosendahl in Wahlbezirke für die 
Kommunalwahl 2020 wird aufgehoben. 
 
Abstimmungsergebnis:  einstimmig 

 
2. Antrag der CDU-Fraktion auf erneute Abänderung der Wahlbezirke in der 

Gemeinde Rosendahl für die Kommunalwahl 2020 
 
Abstimmungsergebnis:  5 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung 
 

Der Antrag der CDU-Fraktion ist damit abgelehnt.  
 

3. Gemäß § 4 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 
202) wird das Wahlgebiet der Gemeinde Rosendahl für die Kommunalwahl 
2020 in Wahlbezirke eingeteilt, wie sie in der Anlage IV zu dieser Sitzungs-

vorlage IX/815 aufgeführt sind. Die Anlage IV dieser Sitzungsvorlage wird 

der Niederschrift als Anlage beigefügt. 

 
Abstimmungsergebnis:  7 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, 1 Enthaltung 

 

 

6 Einteilung des Wahlgebietes des Kreises Coesfeld in Wahlbezirke für die 

Kreistagswahl 2020 gemäß § 4 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz (KWahlG) 

Anpassungen aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes NRW vom 

20.12.2019 

Vorlage: IX/817/1 
  

 Ausschussvorsitzende Roters verweist auf die Sitzungsvorlage IX/817 und die Er-
gänzungsvorlage IX/817/1 und gibt Erläuterungen. 
 
Ausschussmitglied Lethmate weist darauf hin, dass der Grenzverlauf nicht ganz klar 
ersichtlich sei. 
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Produktverantwortlicher Stauvermann führt aus, dass der neue Verlauf der Wahlbe-
zirke anhand der Skizze nur eine Orientierungshilfe darstelle. Die Grenze zwischen 
den Kreiswahlbezirken wurde vom Wahlbezirk 4 zum Wahlbezirk 8 verschoben und 
befindet sich nunmehr zwischen den Wahlbezirken 8 und 9.  
 
Ausschussvorsitzende Roters betont, dass nur eine Empfehlung über die Einteilung 
der Wahlbezirke erfolge.  
 
Es erfolgen keine Wortmeldungen.  
 

Anschließend fasst der Ausschuss folgenden Beschluss: 

 

 Entsprechend der Verfügung des Kreises Coesfeld vom 09. Juli 2019 und unter Be-
rücksichtigung der Änderungen aufgrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofes 
NRW vom 20.12.2019 empfiehlt der Wahlausschuss der Gemeinde Rosendahl dem 
Kreiswahlausschuss, die am heutigen Tage gebildeten Gemeindewahlbezirke Nr. 5-7 
und 9-13 (Ortsteile Osterwick und Holtwick) mit dem Wahlbezirk 16 (Stadt Coesfeld) 
zu einem Kreiswahlbezirk und die Wahlbezirke Nr. 1 bis 4 (Ortsteil Darfeld) sowie 8 
(Ortsteil Osterwick) mit den geplanten Wahlbezirken der Stadt Billerbeck zu einem 
weiteren Kreiswahlbezirk für die Kommunalwahl 2020 zusammenzufassen. 

 

 Abstimmungsergebnis:   9 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen 

 

 

7 Mitteilungen 

  

 Mitteilungsbedarf liegt nicht vor.  

 

8 Einwohner-Fragestunde gemäß § 27 Abs. 10 GeschO (2. Teil) 

  

 Einwohner waren nicht anwesend.  

 

9 Anfragen der Ausschussmitglieder gemäß § 27 Abs. 9 GeschO (2.Teil) 

  

 Es werden keine Anfragen von den Ausschussmitgliedern gestellt.  

 
 
 
 
 

Roters 
Ausschussvorsitzende 

Marco Heitz 
Schriftführer 
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